
92 Neue Justiz 3/84

Ein großer Staats- und Rechtsdenker — 
Zum 100. Geburtstag Arthur Baumgartens
Prof. Dr. sc. HORST SCHRÖDER,
Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin

Der Versuch, das an wissenschaftlichem Erfolg und an per
sönlicher politischer Konsequenz so reiche Gelehrtenleben 
Arthur Baumgartens in einem Gedächtnisbeitrag zu seinem 
100. Geburtstag (31. März 1884) erfassen zu wollen, müßte 
zwangsläufig scheitern. Schon frühere Würdigungen des 
politischen Weges und des wissenschaftlichen Werkes Arthur 
Baumgartens haben immer nur einzelne Seiten dieses be
deutenden Philosophen und Rechtswissenschaftlers reflek
tiert.1 Um so mehr ist zu wünschen, daß die Erkenntnisse und 
Erfahrungen dieses Gelehrten von der heutigen Staats- und 
Rechtswissenschaft in gebührender Weise bewahrt und ver
arbeitet werden — hat er doch auf den Gebieten der Ge
schichte der Rechtsphilosophie, der Staats- und Rechtstheo
rie, des Strafrechts und des Völkerrechts Fundamente gelegt2, 
die in ihren großen politischen und theoretischen Zusam
menhängen noch zu bewerten sind.

Die Hinterlassenschaft Arthur Baumgartens ist weniger 
durch in sich geschlossene Lehrsysteme als durch das Auf
werfen, Beantworten und Weiterführen von Problemen ge
kennzeichnet. Seine theoretischen Vorstellungen von den 
Antinomien und den Widersprüchen, von der Einheit und 
Vielheit in der gesellschaftlichen Entwicklung, von der Be
deutung und Funktion der Allgemeinbegriffe, vom Verhält
nis zwischen Erkenntnistheorie und Rechtswissenschaft, vom 
Eudämonismus in den vorsozialistischen Gesellschaftsord
nungen und im Sozialismus geben — um nur einige, aus einer 
Vielzahl von ihm behandelter Komplexe willkürlich heraus
gegriffene Fragen zu nennen — Philosophen wie Juristen we
sentliche Denkanstöße, auch zur theoretischen Überwindung 
einiger Auffassungen Arthur Baumgartens, wie z. B. zum Ver
hältnis von Erkenntnistheorie und historischem Materialis
mus bei der theoretischen Grundlegung der Staats- und 
Rechtswissenschaft.

Wie sehr Arthur Baumgarten an der wissenschaftlichen 
Klärung theoretischer Grundfragen gelegen war, zeigte seine 
letzte (im Jahr nach seinem Tode erschienene) Arbeit „Vom 
Liberalismus zum Sozialismus“, die er nicht nur als scho
nungslose Selbstdarstellung seiner Entwicklung vom trans
zendenten Metaphysiker zum Vertreter des dialektischen und 
historischen Materialismus geschrieben hat, sondern mit der 
er dazu beitragen wollte, vor allem der jungen Generation zu 
Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte zu ver
helfen. In der Zielvorstellung dieser Arbeit, „unserer Jugend 
behilflich zu sein, den Platz zu finden, auf den sie gehört“1 2 3, 
wird ein wesentlicher Charakterzug Arthur Baumgartens 
evident: Er sah in seinem Beruf als Hochschullehrer die Be
rufung, der studentischen Jugend die Wahrheit des gesell
schaftlichen Seins zu vermitteln — und wohl keiner, der ihn 
als Lehrer erleben durfte, konnte sich seiner Ausstrahlungs
kraft entziehen.

In der Welt bürgerlicher Denkvorstellungen aufgewachsen 
und geschult, hat Arthur Baumgarten als einziger bedeuten
der Staats- und Rechtswissenschaftler des Bürgertums in 
Deutschland sich „in einem hartnäckigen Geisteskampf vom 
bürgerlichen Idealismus zum wissenschaftlichen Sozialismus 
durchgerungen“.4 Unter dem Eindruck und in theoretischer 
Verarbeitung der großen welthistorischen Ereignisse in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts brach er mit seiner Klasse 
und ihren wissenschaftlichen Anschauungen, wurde zum Mit
streiter des Proletariats und zum Verfechter der marxistisch- 
leninistischen Gesellschaftsphilosophie.

„Das Werk Arthur Baumgartens steht in der Geschichte 
der bürgerlichen Staats- und Rechtswissenschaft scharf pro
filiert da, wie das keines anderen bürgerlichen Staatsden- 
kers unserer Zeit. Seine Denkergestalt ist einzigartig und 
groß, weil er, fest auf dem Standpunkt der Wissenschaft be
harrend, ihrem Verfall in die Apologetik der bürgerlich-kapi
talistischen Verhältnisse sich widersetzend, den Übergang

zum Marxismus vollzog.“3 6 In Arthur Baumgartens Lebens
weg reflektieren sich die entscheidenden Widersprüche un
serer Epoche, die, individuell erfaßt und erkannt, den wei
teren politischen und wissenschaftlichen Entwicklungsprozeß 
motivieren und im Eintreten für die Interessen der Arbei
terklasse, in der Unterstützung der Politik des ersten so
zialistischen Staates der Welt ihren Höhepunkt erfahren.

Es sind vor allem zwei Charakteristika, die Arthur Baum
garten aus der Masse der bürgerlichen Wissenschaftler von 
Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn an herausheben: 
Erstens verband er Wissenschaft immer mit der Forderung, 
im Dienste der gesellschaftlichen Bewegung und des politi
schen Fortschritts, also in letzter Instanz im Dienste der Ver
änderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, 
zu wirken. Zweitens ging sein Bestreben dahin, jede isolierte 
Betrachtung, jede fachbezogene Enge in der wissenschaftli
chen Arbeit zu vermeiden.3 Arthur Baumgarten war in jeder 
Hinsicht um die philosophische Fundierung der Rechtswis
senschaft bemüht, wobei er besonders in der Verknüpfung 
der gesellschaftlichen Einzelwissenschaften mit der Philoso
phie und ihrer Geschichte die eigentliche Erkenntnisgrund
lage für die Herausarbeitung allgemeintheoretischer Aussa
gen finden wollte.7 8

Mit dieser Grundhaltung stand Arthur Baumgarten im 
Gegensatz zur Mehrheit der bürgerlichen Geisteswissen
schaftler, die in der weitgehend subjektivistisch begründeten 
Metamorphose abgewirtschafteter Begriffsbestimmungen den 
Zweck ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit zu sehen glaubten 
und damit ihren durch die kapitalistischen Macht- und Aus
beutungsverhältnisse begründeten Auftrag erfüllten, die Ent
wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Dienste einer 
die gesellschaftlichen Verhältnisse verändernden Bewegung 
zu verhindern. Arthur Baumgarten hat diesen Zustand und 
diese Funktion der bürgerlichen Rechtswissenschaft im Jahre 
1950 treffend dargestellt: „Daß die herkömmliche Jurispru
denz es nicht dazu bringen konnte, zu einer Wissenschaft 
sensu stricto zu werden, sich vielmehr der Hauptsache nach 
damit begnügen mußte, eine fein ausgearbeitete Begriffs- 
teehnik zu besitzen und die Juristen in der Subsumtion der 
Lebenstatbestände unter die vom Gesetz verwendeten Be
griffe zu schulen, liegt vor allem daran, daß die schweren ma
teriellen Ungerechtigkeiten, die in den Rechtsordnungen aller 
Klassengesellschaften zum Ausdruck kommen, nicht offen 
zugegeben werden durften, sondern durch irgendwelche Ideo
logien verschleiert werden mußten.“3

Arthur Baumgartens während der Zeit der Weimarer Re
publik entwickelte Vorstellungen über eine mögliche Aufhe
bung der sozialen und politischen Widersprüche und Gegen
sätze durch die liberale Wissenschaft waren illusionär und 
mußten an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen
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